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ehrenamtliches Engagement ist ein wertvoller und mittlerweile unverzichtbarer 
Beitrag für unsere soziale Gemeinscha:. 

Wer sich für andere einsetzt und sich ehrenamtlich engagiert, verdient umfas-
senden Schutz der Gesellscha:. Daher ist der Umfang des gesetzlichen Unfall-
versicherungsschutzes mit der zunehmenden Bedeutung des Ehrenamts und  
des bürgerscha:lichen Engagements stetig verbessert worden. Mehr als fünf  
Millionen Menschen engagieren sich in NRW ehrenamtlich für andere. Bürger,  
die sich zum Wohle der Allgemeinheit einsetzen, haben einen Anspruch auf  
umfassende soziale Absicherung. Diese garantieren die Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen und verschiedene Berufsgenossenscha:en.  

Mit dieser Broschüre erhalten Sie einen Einblick in die vielen Facetten des Ehren-
amts und den umfassenden Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Außer-
dem beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um den Versicherungsschutz.

Liebe Leserinnen und Leser,
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Vorwort



Die gesetzliche Unfallversicherung ist eine 

Säule der deutschen Sozialversicherung.  

Sie ist – ebenso wie die anderen Versiche-

rungszweige – eine Pflichtversicherung. 

Gesetzliche Grundlage ist das Siebte Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB VII).

Ihrer Ausrichtung nach ist die gesetzliche 

Unfallversicherung eine Ha6pflichtver- 

sicherung der Unternehmer zugunsten ihrer  

Arbeitnehmer. Sie besteht bereits seit über  

125 Jahren. Ihr Zweck besteht darin, Arbeits-

unfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbe-

dingte Gesundheitsgefahren zu verhüten 

und nach einem Arbeitsunfall oder bei einer 

Berufskrankheit die Gesundheit und die  

Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen 

geeigneten Mitteln wiederherzustellen. 

Neben der großen Gruppe der Arbeitnehmer 

und Auszubildenden steht noch eine Viel-

zahl weiterer Personengruppen unter dem 

Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.

Die gesetzliche UnfallversicherungVersicherungsschutz für viele

Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen  

(UK NRW) ist nicht nur die „Berufsgenossen-

scha6“ für den ö\entlichen Dienst in Nord-

rhein-Westfalen. Neben den Beschä6igen in 

Gemeinden, Kreisen und Behörden unseres 

Bundeslandes versichern wir eine Vielzahl 

weiterer Personen, die aus sozialpolitischen 

Gründen unter den Schutz der gesetzlichen 

Unfallversicherung gestellt wurden. Dazu 

gehören auch über fünf Millionen Bürger,  

die in Nordrhein-Westfalen ehrenamtlich 

tätig sind. 

Auf die zunehmende Bedeutung von bürger-

scha6lichem Engagement hat der Gesetz- 

geber reagiert. In den letzten Jahren wurde 

der Unfallversicherungsschutz für diesen 

Personenkreis deutlich erweitert. 

Die UK NRW hat den Versicherungsschutz  

für bürgerscha6lich Engagierte nochmals er- 

weitert. Wir bieten bürgerscha6lich Engagier-

ten zum Beispiel eine beitragsfreie Versiche-

rung beim Einsatz für das Gemeinwohl an. 

Außerdem können sich gewählte und beauf-

tragte Ehrenamtsträger in gemeinnützigen  

Organisationen, für die die UK NRW zuständig 

ist, freiwillig versichern. 

Die wenigsten der hier beschriebenen Per-

sonen kennen ihre Ansprüche an die gesetz-

liche Unfallversicherung.

Der gesetzliche Versicherungsschutz der 

Ehrenamtlichen erstreckt sich auf die Tätig-

keiten, die im Zusammenhang mit der Wahr-

nehmung ihres Ehrenamtes ausgeübt werden. 

Unfallversicherungsschutz im Ehrenamt 

Bürgerengagement ^ndet sich in nahezu 

allen Lebensbereichen. Der Staat wäre über-

fordert, wollte er für alle denkbaren Aufgaben-

bereiche die Verantwortung übernehmen. 

Den Unfallversicherungsschutz übernimmt 

darum die gesetzliche Unfallversicherung.

Durch das Inkra6treten des Gesetzes zur 

Verbesserung des unfallversicherungsrecht-

lichen Schutzes bürgerscha8lich Engagierter 

und weiterer Personen wurde der Versiche-

rungsschutz wesentlich erweitert. Damit 

stehen auch Bürgerinnen und Bürger, die  

in Vereinen und Verbänden im Au6rag oder 

mit Einwilligung von Kommunen tätig werden, 

unter dem Schutz der gesetzlichen Unfall-

versicherung. Ihr Engagement in ö\entlich- 
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Kein Ehrenamt –  

aber unentgeltliche Mithilfe!

O6 spricht der Volksmund von ehrenamtli-

chem Einsatz, wenn sich Bürger für andere 

oder für die Allgemeinheit einsetzen, ohne 

dafür eine Entschädigung oder einen Lohn zu 

erwarten. Das Recht der gesetzlichen Unfall-

versicherung unterscheidet jedoch zwischen 

unentgeltlicher Tätigkeit und ehrenamtlichem 

Engagement.

Auch bei einer unentgeltlichen Tätigkeit für 

kommunale oder staatliche Stellen kann  

Versicherungsschutz bestehen, obwohl die 

beschriebenen Voraussetzungen eines Eh-

renamts nicht erfüllt werden.  

• Mitwirkung von Bürgern bei Säuberungs- 

  aktionen in der Gemarkung im Au6rag  

  der Kommune

• Unterstützung von Lehrkrä6en bei schu- 

  lischen Veranstaltungen durch Eltern

• Unterstützung der Kommune durch Bür- 

  ger i. R. d. Flüchtlingshilfe

• Mithilfe von Eltern bei Renovierungsar- 

  beiten in Kindertagesstätten oder Schulen

• Mitwirkung von Einzelpersonen bei so- 

  genannten Eigen- und Regiebauarbeiten  

  der Gemeinden. 

Bei diesen Tätigkeiten fehlt in der Regel die 

Übertragung eines Amts an die Bürgerinnen 

und Bürger. Vielmehr werden diese als Ein-

zelperson vorübergehend und in der Regel  

unentgeltlich für ö\entliche Stellen tätig. 

rechtlichen Bereichen soll mit dieser Verbes-

serung gewürdigt und die für die Gesellscha6 

so wichtige Arbeit gestärkt werden.

Der Versicherungsschutz besteht unabhän-

gig davon, ob das Engagement unmittelbar 

für die Kommune oder mittelbar als Vereins-

mitglied ausgeübt wird – dies vor dem Hin-

tergrund, dass viele Kommunen zunehmend 

auf Bürgerbeteiligung zur Sicherung ihrer 

kommunalen Infrastruktur setzen. 

Die UK NRW bietet darüber hinaus einen um- 

fassenden Versicherungsschutz für bürger-

scha6lich Engagierte kra8 ihrer Satzung an.

Einige Personengruppen können sich auch 

freiwillig versichern, zum Beispiel Menschen, 

die sich als gewählte oder beau6ragte Ehren-

amtsträger in gemeinnützigen Organisationen 

engagieren.

Die gesetzliche Unfallversicherung bringt  

für die Engagierten erhebliche Vorteile mit 

sich: zum einen der umfassende Schutz 

gegen Unfallrisiken, den kein anderes Ver-

sicherungssystem in dieser Form und diesem 

Umfang bietet. Zum anderen müssen die  

Versicherten selbst keine Beiträge für ihre 

Absicherung bezahlen.

Das „klassische Ehrenamt“

Um eine Tätigkeit als Ehrenamt im Sinne  

der gesetzlichen Unfallversicherung ein- 

stufen zu können, gibt es einige organisa- 

torische Voraussetzungen.  

Die Tätigkeit muss

•  freiwillig und unentgeltlich erfolgen  

Aber: Aufwandsentschädigungen stehen 

der De^nition des Ehrenamts grundsätz-

lich nicht entgegen

•  dem ö\entlichen Bereich (staatliche  

bzw. kommunale Einrichtungen) zuzu- 

ordnen sein

•  im Sinne einer ö\entlichen Aufgabe 

(„Amt“) übertragen worden sein. 

Versichert sind dann alle Tätigkeiten, die  

mit der Wahrnehmung des Amtes verbunden 

sind, auch die dafür erforderlichen Wege.

Ehrenamtlich Tätige in diesem Sinne sind 

beispielsweise

• ehrenamtliche Mandatsträger  

 (Stadt-, Gemeinde-, Kreis- und Bezirksräte,  

 Beigeordnete)

• Mitglieder von Ausländer-, Behinderten-,  

 Jugend- oder Seniorenbeiräten

• Naturschutz- und Denkmalschutz- 

 beau6ragte

• Schö\en und Zeugen

• Wahlhelfer

• gerichtlich bestellte ehrenamtliche  

 Betreuer

• Mitglieder der gewählten Elternvertretun- 

 gen in Kindertagesstätten und Schulen

• Hochschulräte

• Schüler- und Elternlotsen

• andere Personen, die ehrenamtlich für  

 eine Körperscha6, Sti6ung oder Anstalt  

 des ö\entlichen Rechts tätig werden.

Das Gute dabei: Es besteht Unfallversiche-

rungsschutz, weil der Gesetzgeber auch die 

Personen in den Versicherungsschutz mit 

einbezogen hat, die „wie ein Beschä6igter“ 

tätig werden.

Die entsprechende Rechtsgrundlage ver-

langt zunächst eine Tätigkeit, die einem 

fremden Unternehmen (hier: öffentliche 

Einrichtung) dient. Sie muss darüber hinaus 

mit dem Willen des Unternehmers (hier: Ver-

antwortlicher der ö\entlichen Einrichtung) 

übereinstimmen. Außerdem muss sie ihrer 

Art nach dem üblichen Rahmen eines Be-

schäftigungsverhältnisses entsprechen. 

Die Tätigkeit muss sich somit als eine wirt-

scha6lich nützliche Arbeitsleistung auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt charakterisieren 

lassen. Bei objektiver Betrachtung muss sie 

arbeitnehmerähnlich sein.

Die Hilfe von Privatpersonen bei Säuberungs-

aktionen in der Gemeinde, die Unterstützung 

der Lehrkrä6e bei schulischen Veranstaltun-

gen durch die Eltern oder deren Mithilfe bei 

Renovierungsarbeiten in Kindertagesstätten 

oder Schulen erfüllen in der Regel die oben 

genannten Voraussetzungen.

Bürger, die sich in dieser Weise unentgelt-

lich für ö\entliche Einrichtungen engagieren, 

sind automatisch, das heißt ohne Anmel-

dung und Beitragszahlung, „kra6 Gesetzes“ 

bei der UK NRW versichert.
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In Ausnahmefällen kann die Einwilligung 

auch nachträglich in Form einer schri6li-

chen Genehmigung der Kommune erteilt 

werden. Beispiel: Die vorherige Einwilli-

gung konnte wegen Dringlichkeit des Han-

delns nicht eingeholt werden. Die Kommu-

ne will sich das Projekt des Vereins oder 

der Organisation aber dennoch zu eigen 

machen. So erteilt sie einen nachträg- 

lichen Au6rag.

Achtung: Kein Versicherungsschutz bei 

Verträgen mit werksvertragsähnlichem 

Charakter! Vereinbaren Kommune und Ver-

ein schri6lich die Übernahme von kommu-

nalen Aufgaben und werden hierbei nicht 

nur eine Aufwandsentschädigung (z. B. 

Fahrtkosten, Kosten für Arbeitsmittel), 

sondern auch ein Honorar für geleistete 

Arbeitsstunden der Vereinsmitglieder an 

den Verein gezahlt, kann nicht mehr von 

einer ehrenamtlichen Tätigkeit, sondern 

von einem Werkvertrag zwischen den Par-

teien ausgegangen werden. Dies hat zur 

Folge, dass die Vereinsmitglieder nicht 

mehr i. R. d. beitragsfreien Versicherungs-

schutzes bei der UK NRW versichert sind. 

Vielmehr kann der Verein als Arbeitgeber 

von entgeltlich Beschä6igten von der zu-

ständigen Berufsgenossenscha6 zur Bei-

tragszahlung herangezogen werden.

Erweiterter Versicherungsschutz für  

bürgerscha6lich Engagierte durch die  

Satzung der UK NRW 

Die UK NRW gewährt einen betragsfreien 

Versicherungsschutz kra6 Satzung für bür-

gerscha6lich Engagierte. Die Versicherung 

kra6 Satzung ist ein soziales Netz für die 

Personen, die nicht über ihre Organisation 

versichert sind. Achtung: Der Versicherungs-

schutz kra6 Gesetzes(§ 2 SGB VII) sowie die 

freiwillige Versicherung (§ 6 SGB VII) haben 

Vorrang vor dem Versicherungsschutz kra6 

Satzung, d.h. erst wenn für eine ehrenamt-

lich tätige Person ein Versicherungsschutz 

kra6 Gesetzes oder eine Möglichkeit der frei-

willigen Versicherung nicht besteht, kann ein 

Versicherung kra6 Satzung greifen.

 

Beitragsfreier Unfallschutz besteht  

unter folgenden Voraussetzungen: 

1. Die Tätigkeit muss unentgeltlich  

 ausgeübt werden 

2. Sie muss dem Gemeinwohl dienen 

3. Sie muss für eine Organisation erfolgen,  

 die ohne Gewinnerzielungsabsicht   

 Aufgaben ausführt, die im ö\entlichen  

 Interesse liegen oder gemeinnützige  

 bzw. mildtätige Zwecke fördern

4. Die Tätigkeit muss im Zuständigkeits- 

 bereich der UK NRW oder für eine  

 Organisation, die ihren Sitz im Zu- 

 ständigkeitsgebiet hat, erfolgen.

Das bedeutet konkret:

1. Die Voraussetzung für die ehrenamtliche  

 oder bürgerscha6liche Betätigung ist, dass  

 diese unentgeltlich ausgeübt wird. Der  

 Ersatz von tatsächlichen Auslagen (z. B.  

 Fahrtkosten) ist allerdings unschädlich. 

2. Gemeinwohlorientiert ist eine Tätigkeit  

 dann, wenn sie das Interesse der staat- 

 lichen Gemeinscha6 betrii und nicht nur  

 ein bloßes Einzelinteresse. 
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Versicherungsschutz für „bürgerscha6lich 

Engagierte“ kra6 Gesetzes

Wer sich in seiner Freizeit unentgeltlich für 

andere engagiert, tut etwas für die Gesell-

scha6 und beweist aktive Solidarität. Um  

die soziale Absicherung dieser Menschen  

zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber in  

den letzten Jahren die Rahmenbedingungen 

für den Unfallschutz im Ehrenamt stetig 

verbessert. 

Frauen und Männer, die ehrenamtlich für 

eine privatrechtliche Organisation im Au6rag 

oder mit Einwilligung von ö\entlich-recht-

lichen Institutionen aktiv sind, erhalten ge-

setzlichen Unfallschutz. 

Der Grund ist unter anderem, dass zuneh-

mend engagierte Bürger die bislang von den 

Gebietskörperscha6en selbst wahrgenom-

menen Aufgaben ausüben. In der Regel 

werden keine Einzelpersonen mit den Auf-

gaben betraut, sondern eine privatrecht- 

liche Organisation (z. B. Verein).

 

Voraussetzungen 

Die Tätigkeit muss im Auftrag oder mit  

ausdrücklicher Einwilligung des Landes 

Nordrhein-Westfalen, eines nordrhein-

westfälischen Kreises, einer nordrhein-

westfälischen Kommune oder einer sons-

tigen ö\entlichen Einrichtung erfolgen.

Das bedeutet konkret:

• Es handelt sich um ein Projekt oder   

  eine Maßnahme einer ö\entlichen   

  Einrichtung und diese hat den Au6rag  

  vorher erteilt 

Oder:

• Es handelt sich um ein Projekt oder   

  eine Maßnahme auf Initiative der  

  Engagierten, und die Verantwortlichen  

  in den ö\entlichen Einrichtungen  

  haben dem Projekt oder der Maßnahme  

  vorher zugestimmt 

So können zum Beispiel Mitglieder eines 

Vereins versichert werden, die im Au6rag 

einer Kommune eine Spielplatzpaten-

scha6 übernehmen, oder die Mitglieder 

eines Schulvereins, der die Renovierung 

der Klassenzimmer übernimmt.

Bitte beachten Sie:

Sowohl der Au6rag als auch die ausdrück-

liche Einwilligung müssen aus Rechts- 

sicherheitsgründen im Vorfeld erteilt  

worden sein, am besten schri6lich. Ein all-

gemeiner Aufruf an die Bevölkerung reicht 

für den Schutz in der gesetzlichen Unfall-

versicherung nicht aus!
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3. Die Tätigkeit muss für eine Organisation  

 erfolgen. Mit dieser Voraussetzung soll Ab- 

 grenzungsschwierigkeiten zum privaten  

 Bereich begegnet werden. Tätigkeiten ohne  

 Anbindung an eine Organisation sind vom  

 Versicherungsschutz ausgeschlossen.  

 Beispiel: Ein einzelner Bürger sammelt in  

 seinem Stadtteil Geld und stellt es einem  

 örtlichen Kinderheim zur Verfügung. 

Der private, eigenwirtscha6liche Bereich 

bleibt unversichert bzw. der privaten Vor-

sorge vorbehalten, auch wenn das Engage-

ment im Einzelfall dem Allgemeinwohl dient. 

Die Rechtsform der Organisation ist uner-

heblich. Die Aufgaben müssen im ö\entli-

chen Interesse liegen bzw. gemeinnützige 

und mildtätige Zwecke fördern (vgl. § 52 

Abgabenordnung). Die Beschränkung auf 

Organisationen, die ohne Gewinnerzielungs-

absicht tätig sind und die im ö\entlichen 

Interesse liegende Aufgaben bzw. gemein-

nützige oder mildtätige Zwecke fördern, 

konkretisiert das Kriterium der gemein-

wohlorientierten Tätigkeit. Nicht nur die 

konkrete Tätigkeit, sondern auch die Or- 

ganisation muss dem Allgemeinwohl ver-

pflichtet sein.

4. Für den Versicherungsschutz kra6 Satzung 

ist es außerdem erforderlich, dass die Tätig-

keit für eine Organisation ausgeübt wird, 

die ihren Sitz im örtlichen Zuständigkeitsge-

biet der UK NRW hat. Wird eine Tätigkeit im 

Zuständigkeitsgebiet der UK NRW ausgeübt, 

jedoch für eine Organisation, deren Sitz 

sich in einem Bundesland be^ndet, dessen 

Unfallkasse keine Satzungsversicherung 

eingerichtet hat, so übernimmt auch hier 

die UK NRW den Versicherungsschutz.

 

 

 

Beispiele:

• Die Mitglieder eines privaten Vereins-  

  veranstalten einen bunten Stadtteil- 

  nachmittag, dessen Reinerlös der  

  Aktion „Hilfe für Sorgenkinder des  

  Stadtteils e. V.“ zugutekommt

• Eine Bürgerinitiative engagiert sich  

  bei der Erhaltung eines historischen  

  Gebäudes in einer Gemeinde

• Eine private Initiative unterstützt  

  Kinder mit Migrationshintergrund beim  

  Erlernen der deutschen Sprache

• In einem Neubaugebiet gründet sich  

  ein Verein zum Bau, zur Pflege und  

  Unterhaltung eines Kinderspielplatzes 

Menschen, die sich in diesem Sinne zum 

Wohl der Allgemeinheit engagieren, sind  

in Nordrhein-Westfalen beitragsfrei ge-

setzlich unfallversichert. Ein besonderer 

Au6rag oder eine vorherige Anmeldung bei 

der UK NRW sind nicht erforderlich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die freiwillige Versicherung für  

Ehrenamtsträger

Bestimmte Personen oder Personengruppen 

können auf Antrag ihre ehrenamtlichen Tätig-

keiten beziehungsweise ihr bürgerscha6liches 

Engagement freiwillig versichern (lassen).  

 

Dabei handelt es sich um gewählte oder  

beau6ragte Ehrenamtsträger in gemeinnüt-

zigen Organisationen, für die die UK NRW 

zuständig ist. 

Die gewählten Ehrenamtsträger können  

sich für ihre ehrenamtliche Tätigkeit bei der 

UK NRW freiwillig versichern. Dies gilt auch 

für Beau6ragte der Organisation. Für gemein-

nützige Organisationen, die nicht Mitglied 

der UK NRW sind, kommt eventuell der Ver-

sicherungsschutz einer Berufsgenossen-

scha6 in Frage.

• Gewählte Ehrenamtsträger sind Personen,  

 die mit ihrer Wahl ein durch Satzung vor- 

 gesehenes okzielles Amt unentgeltlich für  

 eine privatrechtliche Organisation ausüben  

 (z. B. Vorstand eines Vereins, Kassenwart,  

 Schri6führer).

• Beau6ragte Ehrenamtsträger sind Perso- 

 nen, die im Au6rag oder mit Einwilligung  

 des Vorstands in der Organisation Auf- 

 gaben wahrnehmen, die nicht in der Sat- 

 zung verankert sein müssen. Dies sind z. B.  

 leitende, planende oder organisierende  

 Tätigkeiten, die über einen längeren Zeit- 

 raum oder im Rahmen eines de^nierten  

 Projekts ausgeübt werden.
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Voraussetzungen für den freiwilligen  

Versicherungsschutz

Die UK NRW muss der zuständige gesetz-

liche Unfallversicherungsträger für die ge- 

meinnützige Organisation sein. Hierfür 

muss die Organisation, für die die Ehren-

amtsträger tätig werden, die Voraussetz- 

ungen der steuerrechtlichen Gemeinnützig- 

keit erfüllen (steuerbegünstigte Zwecke im 

Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung 

– AO). Über die Gemeinnützigkeit entschei- 

det das Finanzamt im Veranlagungsverfah-

ren zur Körperscha6ssteuer.

Außerdem muss die UK NRW der zuständige  

gesetzliche Unfallversicherungsträger für 

die gemeinnützige Organisation sein. 

Erforderlich ist ein schri6licher Antrag bei 

der UK NRW. Dieser kann durch den freiwil-

lig Versicherten, die gemeinnützige Orga-

nisation oder einen Verband gestellt wer-

den, in dem die Organisation Mitglied ist. 

Nach Prüfung erhält der Antragsteller eine 

Versicherungsbestätigung.

Bitte reichen Sie folgende Unterlagen zur  

Prüfung bei uns ein:

• aktuelle Fassung der Satzung/  

 des Gesellscha6svertrages

• Nachweis über die Gemeinnützigkeit  

 der Organisation

• Nachweis über die Wahl in ein ok- 

 zielles Amt

• Nachweis der Beau6ragung für eine  

 herausgehobene Aufgabe und deren  

 unentgeltliche Ausübung

• Antragsformular

 

Beginn und Ende der freiwilligen

Versicherung

Die Versicherung beginnt grundsätzlich mit 

dem Tag nach Eingang des Antrags bei der 

UK NRW, sofern nicht ein späterer Zeitpunkt 

beantragt wird.

Die freiwillige Versicherung kann durch schri6- 

lichen Antrag beendet werden. Sie endet  

mit Ablauf des Monats, in dem der Antrag bei 

uns eingegangen ist. Alternativ erlischt die 

freiwillige Versicherung mit dem Tag, an dem 

das gewählte Mitglied aus seinem Ehren- 

amt ausscheidet, bzw. wenn der Beitrag 

binnen zweier Monate nach Fälligkeit nicht 

gezahlt worden ist oder bei Einstellung des 

Unternehmens und beim Ausscheiden der 

versicherten Person aus dem Unternehmen.

Beitrag

Beitragspflichtig ist der Antragsteller.

Versicherungsschutz

Sind die beschriebenen Kriterien erfüllt,  

erstreckt sich der Unfallversicherungsschutz 

auf alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang 

mit dem Ehrenamt verrichtet werden, sowie 

auf die damit verbundenen direkten Wege. 

Heilbehandlung

Wir setzen alle geeigneten Mittel ein, um  

die Gesundheit unserer Versicherten wieder-

herzustellen:

• ärztliche Behandlung

• zahnärztliche Behandlung einschließlich 

 der Versorgung mit Zahnersatz

• Versorgung mit Arznei-, Verband-,  

 Heil- und Hilfsmitteln (z. B. auch Brillen)

• häusliche Krankenpflege

• Behandlung in Krankenhäusern und  

 Reha-Einrichtungen

• Leistungen zur medizinischen Rehabi- 

 litation (auch Belastungserprobung und  

 Arbeitstherapie)

• Pflegemaßnahmen: Pflegegeld, Pflege- 

 kra6, Heimpflege

 

Die oben genannten Leistungen werden 

grundsätzlich direkt mit uns abgerechnet 

und nicht über die Krankenkasse. 

Rehabilitation 

Zu unseren Aufgaben gehört auch die be-

rufliche und soziale Rehabilitation. Diese 

beinhaltet:

• Leistungen zur Erhaltung oder Erlangung  

 eines Arbeitsplatzes einschließlich der  

 Leistungen zur Förderung der Arbeitsauf- 

 nahme

• Berufsvorbereitung einschließlich einer  

 wegen der Behinderung erforderlichen  

 Grundausbildung 

• berufliche Anpassung, Fortbildung, Aus- 

 bildung und Umschulung einschließlich  

 des dazu erforderlichen Schulabschlusses

• ergänzende Leistungen und soziale Re- 

 habilitation: u. a. Kra6fahrzeughilfe (z. B.  

 behinderungsbedingte Zusatzausstattung), 

 Wohnungshilfe (z. B. behindertengerechter  

 Umbau), Haushaltshilfe 

 

Finanzielle Absicherung

Um die Versicherten und ihre Familien auch 

^nanziell abzusichern, zahlen wir z. B.:

• Verletztengeld für die Dauer der Arbeits- 

 unfähigkeit, soweit der Versicherte kein  

 Arbeitsentgelt erhält; es wird wie Kranken- 

 geld berechnet, allerdings ohne die dor- 

 tige Beschränkung in der Höhe

• Übergangsgeld während der beruflichen  

 Rehabilitationsmaßnahmen

• Unfallrente, wenn die Erwerbsfähigkeit  

 länger als 26 Wochen um mindestens  

 20 % gemindert ist

• Leistungen an Hinterbliebene: Sterbegeld,  

 Erstattung der Überführungskosten an den  

 Ort der Bestattung, Hinterbliebenenrenten  

 und -beihilfen

• AbYndung von Renten unter bestimmten  

 Voraussetzungen und auf Antrag

• zusätzliche Geldleistungen für diejenigen,  

 die sich im Interesse der Allgemeinheit  

 engagieren oder Hilfe leisten (z. B. Mehr- 

 leistungen nach Maßgabe der Satzung der  

 UK NRW).

Leistungen
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Welcher Unfallversicherungsträger für wel-

ches bürgerscha6liche Engagement zustän-

dig ist, richtet sich in der Regel nach der  

Art der Aufgaben sowie nach der Organisa-

tions- bzw. Rechtsform des Unternehmens. 

Be^ndet sich das Unternehmen oder die 

Einrichtung in staatlicher oder kommunaler 

Trägerscha6, so besteht Unfallversiche-

rungsschutz bei den Unfallversicherungs- 

trägern der ö\entlichen Hand. Zuständig ist 

dann entweder die Unfallkasse des Bundes 

(UK-Bund) oder die Unfallkasse NRW.

Bei privater Trägerscha6 ist in der Regel  

eine gewerbliche Berufsgenossenscha6 

zuständig, insbesondere die Berufsgenos-

senscha6 für Gesundheitsdienst und Wohl-

fahrtspflege (BGW) sowie die Verwaltungs-

Berufsgenossenscha6 (VBG). Aber auch  

die Zuständigkeit der Sozialversicherung  

für Landwirtscha6, Forsten und Gartenbau 

kann in Betracht kommen.

 

Zuständigkeiten 

 

Eine Besonderheit gilt für den Versiche-

rungsschutz von ehrenamtlich engagierten 

Mitgliedern privatrechtlicher Organisatio-

nen, die im Au6rag oder mit Zustimmung 

einer Kommune oder ö\entlich-rechtlichen 

Religionsgemeinscha6 tätig werden. 

Hier richtet sich die Zuständigkeit für den 

Versicherungsschutz der Ehrenamtlichen 

nach der des „Au6raggebers“. Ist dies die 

Kommune, ist die Unfallkasse NRW zustän-

dig. Erfolgt die Aktivität im Au6rag oder  

mit Zustimmung einer öffentlich-recht- 

lichen Religionsgemeinscha6, ist die Ver-

waltungs-Berufsgenossenscha6 zuständig.

Beispiele für den Versicherungsschutz

Gerichtliche Betreuer und Betreuerinnen 

Für Erwachsene, die aufgrund einer Krank-

heit oder Behinderung ihre Angelegenheiten 

ganz oder teilweise nicht besorgen können, 

werden vom Vormundscha6sgericht Betreu-

erinnen und Betreuer gerichtlich bestellt. 

Diese regeln die persönlichen und vermögens- 

rechtlichen Angelegenheiten der Betreuten 

und sind dabei pflichtversichert; Versiche-

rungsschutz besteht über das Vormund-

scha6sgericht bei der UK NRW. Besonder-

heiten können sich z. B. bei Betreuungs- 

vereinen oder bei Berufsbetreuern ergeben.

Baumaßnahmen an Vereinshäusern  

durch Vereinsmitglieder

Grundsätzlich ist jedes Vereinsmitglied im 

Rahmen seiner Mitgliedscha6 zum Verein 

verpflichtet, gewisse vereinsübliche Arbeits-

leistungen zu erbringen. Diese sind bei der 

Berufsgenossenscha6 nicht versichert, da 

diese keinen arbeitnehmerähnlichen Charak-

ter besitzen und der Privatsphäre des Einzel-

nen zugeordnet werden müssen. Ein Versi-

cherungsschutz kann in diesen Fällen jedoch 

bei der UK NRW kra6 Satzung bestehen. Geht 

der Einsatz eines Mitglieds jedoch weit über 

das allgemein übliche Maß hinaus und be-

ruht die Tätigkeit weder auf der Satzung noch 

auf einem Beschluss eines Vereinsgremiums, 

wird die Person „wie ein Beschä6igter“ für 

den Verein tätig und genießt Versicherungs-

schutz. 

Beachte: Zuständig ist der für den jeweiligen 

Verein zuständige Unfallversicherungsträger, 

es sei denn, eine Kommune ist Bauherr und 

die Helfer werden von dieser beau6ragt.

Brauchtumsveranstaltungen (z. B. DorXeste, 

Aufstellen eines Maibaums) 

Für Brauchtumsveranstaltungen, die in den 

ö\entlichen Aufgabenbereich fallen und  

die wesentlich von der Kommune ausgerich-

tet und organisiert werden, besteht für die 

einzelnen Engagierten gesetzlicher Unfall-

versicherungsschutz bei der UK NRW. 

Wirken Vereinsmitglieder mit, sind deren  

Tätigkeiten nur dann versichert, wenn sie im 

Au6rag oder mit Zustimmung der Kommune 

erbracht werden. Ggf. kann auch ein Versi-

cherungsschutz kra6 Satzung bei der UK NRW 

bestehen.

Bürgerbusse

Bürgerbus-Projekte sorgen für die Verbesse-

rung des ö\entlichen Personennahverkehrs 

in ländlichen Gebieten. Sie werden häu^g 

von zu diesem Zweck gegründeten Vereinen, 

die Teil des ö\entlichen Personennahver-

kehrs sind, in Kooperation mit der Kommune 

und professionellen Verkehrsbetrieben 

durchgeführt. Pewrsonen, die für die Bürger-

bus-Vereine ehrenamtlich (z. B. als Fahrerin 

oder Fahrer) tätig werden, sind bei ihrer 

Tätigkeit bei der zuständigen Berufsgenos-

senscha6 gesetzlich unfallversichert. Von 

Bürgern selbst organisierte/ehrenamtliche 

Fahrdienste mit Privat-Pkw für z. B. ältere 

Menschen oder Behinderte kann ein Ver- 

sicherungsschutz kra6 Satzung bei der  

UK NRW in Betracht kommen.

Bürgerscha6lich Engagierte

Beitragsfreier Unfallschutz besteht, wenn  

die Tätigkeit unentgeltlich ausgeübt wird, 
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dem Gemeinwohl dient und für eine Orga-

nisation erfolgt, die ohne Gewinnerzielungs-

absicht Aufgaben ausführt, die im ö\ent- 

lichen Interesse liegen oder gemeinnützige 

bzw. mildtätige Zwecke fördern.

Ehrenamtsträger

Gewählte oder beau6ragte Ehrenamtsträger 

in gemeinnützigen Organisationen, für die 

die UK NRW zuständig ist (z. B. Städtischer 

Musikschulverein e. V.), können sich auf 

Antrag freiwillig versichern.

Eltern als Aufsichtspersonen 

Eltern, die an Ausflügen oder Klassenfahrten 

im Au6rag der Schule oder einer Kindertages- 

einrichtung teilnehmen, sind versichert. Dies 

gilt auch dann, wenn sie mit ihrem eigenen 

PKW die Kinder und Jugendlichen – allerdings 

nicht nur ihre eigenen Kinder – zum oder 

vom Veranstaltungsort transportieren. Eltern, 

die bei der Renovierung von Klassenräumen 

helfen, sind hierbei ebenfalls gesetzlich un-

fallversichert. 

 

Flüchtlingshilfe

Tätigkeiten von Bürgern im Zusammenhang 

mit der Unterstützung von Flüchtlingen, die 

nachweislich den kommunalen Aufgaben 

der Daseinsvorsorge zuzurechnen sind, un-

terliegen ebenso dem Versicherungsschutz 

bei der Unfallkasse NRW. Unversichert blei-

ben jedoch Aktivitäten, die die Bürger ohne 

Au6rag der Kommune innerhalb ihrer Privat-

sphäre mit den Flüchtlingen durchführen, 

wie z. B. private Ausflüge, sportliche Aktivi-

täten, Einladungen zum Essen.

Bei Tätigkeiten für die Kirche oder Vereine er- 

gibt sich die Zuständigkeit der Verwaltungs-

Berufsgenossenscha6 (www.vbg.de). Für 

freiwillige Helfer, die Wohlfahrtspflegeunter-

nehmen, wie Vereine für Flüchtlingshilfe, 

Diakonie oder Arbeiterwohlfahrt unterstüt-

zen, ist die Zuständigkeit der Berufsgenos-

senscha6 für Gesundheitsdienst und Wohl-

fahrtspflege – BGW – (www.bgw-online.de) 

gegeben.

Bürgerzusammenschlüsse (z. B. ohne Vereins- 

gründung), jedoch mit einem bestimmten 

Organisationsgrad, zur Unterstützung von 

Flüchtlingen, können beitragsfrei bei der BGW 

versichert sein.

Gewählte Elternvertreter  

Diese sind bei der Teilnahme an Sitzungen 

und Konferenzen des Elternrates sowie auf 

den damit verbundenen Wegen versichert. 

Dies gilt auch für Klassenpflegscha6svorsit-

zende und ihre Vertreter in Schulen.

Kirche

Personen, die für Kirchen und Religions- 

gemeinscha6en tätig werden (Küster, Mess-

diener, Kirchenvorstände) sind bei der Ver-

waltungs-Berufsgenossenscha6 gesetzlich 

unfallversichert.

Krankenhausbesuchsdienste  

(„Grüne Damen“)

Grüne Damen helfen als Besuchsdienst oder 

Begleitdienst ehrenamtlich in Krankenhäu-

sern oder in Alten- und Pflegeheimen. Es 

handelt sich hierbei um Laien, die ehrenamt-

lich, unabhängig und in eigener Verantwor-

tung persönliche Wünsche von Patienten 

und älteren Menschen erfüllen. Grüne Damen 

genießen bei ihrer Tätigkeit gesetzlichen 

Unfallversicherungsschutz in der Regel bei 

der Berufsgenossenscha6 für Gesundheits-

dienst und Wohlfahrtspflege.

Anti-Rost-Initiativen

Ehrenamtlich Tätige von „Anti-Rost-Initiati-

ven“, also Organisationen, die Dienstleistun- 

gen für ältere, behinderte und kranke Men-

schen (z. B. Kleinreparaturen im Privathaus-

halt, Begleitung bei Arzt- und Behördengän-

gen und Essenszubereitung bei Krankheit) 

anbieten, sind über die Berufsgenossenscha6 

für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 

gesetzlich unfallversichert.

Naturschutzbeau6ragte 

Naturschutzbeau6ragte der Kommunen sind 

bei der UK NRW gesetzlich unfallversichert.

Park- und Grünanlagen 

Ö\entliche Grünflächen, aber auch Wander-

wege oder Einrichtungen in ö\entlichen oder 

privaten Wäldern (z. B. Grill- und Schutzhüt-

ten), werden häu^g von Bürgerinnen und 

Bürgern im Rahmen ehrenamtlicher Tätig-

keiten gepflegt. Während dieser Tätigkeiten 

sind die Personen unfallversichert. Sie wer-

den entweder für Vereine im Au6rag oder mit 

Zustimmung der Kommune oder unmittelbar 

für die Kommunen tätig. Beachte: In einigen 

Fällen ist die Zuständigkeit der Sozialver- 

sicherung für Landwirtscha6, Forsten und 

Gartenbau gegeben.

SchöXen 

Schö\en sind als ehrenamtliche Richter  

der Gerichte bei der UK NRW gesetzlich  

unfallversichert.

Schulen

Bei Schulfesten ist die Mithilfe bei Organi-

sation und Durchführung grundsätzlich  

versichert. Hier ist die Schule Veranstalter 

des Festes, die einzelnen Eltern werden 

i. d. R. „wie Beschä6igte“ für die Schule tätig. 

Schulweghelfer (Elternlotsen) und Schulbus-

begleiter, die im Au6rag des Schulträgers 

tätig werden, sind unfallversichert. Dies gilt 

auch für Schülerinnen und Schüler, die als 

Schülerlotsen eingesetzt werden. 

Spielplatzpatenscha6en 

Überträgt eine Kommune die Patenscha6  

für Spielplätze an Einzelpersonen oder Ver-

eine, so stehen die Paten bei Tätigkeiten wie 

der Pflege und Instandhaltung der Spielflä-

chen im Rahmen dieser Patenscha6en unter 

Versicherungsschutz. Liegt der Spielplatz  

in einer kommunalen Grünfläche bzw. einem 

Park, so kann auch hier die Zuständigkeit 

der Sozialversicherung für Landwirtscha6, 

Forsten und Gartenbau in Frage kommen. 

Stadtsäuberungsaktionen 

Freiwillige Helfer, die sich an Aufräumak- 

tionen zur Müllbeseitigung oder Ähnlichem 

beteiligen, sind „wie Beschä6igte“ für die 

Stadt tätig und somit bei der UK NRW gesetz-

lich unfallversichert. 

Wahlhelfer

Wahlhelfer bei Kommunal-/Landtags-/ 

Bundestagswahlen sind bei der UK NRW 

gesetzlich unfallversichert.

Zeugen

Personen, die von einer dazu berechtigten 

ö\entlichen Stelle als Zeugen zur Beweis- 

erhebung herangezogen werden, sind eben-

falls gesetzlich unfallversichert.
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Zu wissen, dass man im Fall einer Verletzung 

oder eines Gesundheitsschadens unter dem 

Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung 

(GUV) steht, ist beruhigend. Doch besser ist 

es, Unfälle zu vermeiden und die Gesundheit 

zu schützen.  

 

Mit der Förderung des ehrenamtlichen und 

bürgerscha6lichen Engagements haben sich 

vielfältige Formen der freiwilligen Mitwirkung 

entwickelt. Darunter können auch Tätigkeiten 

fallen, die mit Gefahren verbunden sind, die 

über das allgemeine Lebensrisiko hinausge-

hen. 

Unfallverhütungsvorschri6 gilt für alle  

Versicherten

Die Unfallverhütungsvorschri6 „Grundsätze 

der Prävention“ gilt für alle Versicherten – 

also auch für ehrenamtlich Tätige und bür-

gerscha6lich Engagierte. Schon die Verkehrs-

sicherungspflicht in ö\entlichen Einrichtungen 

seitens des Unternehmens spielt für den 

Schutz vieler Ehrenamtlicher eine Rolle: 

Möglicherweise sind besondere organisa-

torische Regelungen zu prüfen, weil Ehren-

amtliche sich häu^g außerhalb der üblichen 

Dienstzeiten in ö\entlichen Einrichtungen 

autalten oder sie Einrichtungen mit ihnen 

nicht vertrauten Gefahren während des lau-

fenden Betriebs besichtigen. Beispiele sind 

Sitzungen mit Elternvertretern in Schule  

und Kindergarten, Rats- oder Ausschuss- 

sitzungen in der Kommune, Besichtigungen 

des Klärwerks oder von Werkstätten.

Aufgaben klar de]nieren –  

für Arbeitsschutz Sorge tragen! 

Genauer sollten vor allem die freiwilligen 

Tätigkeiten betrachtet werden, die auch in 

das Aufgabenspektrum eines gewerblichen 

Unternehmens fallen könnten. Hier ist zu 

prüfen, ob Ehrenamtliche und andere Freiwil-

lige „wie Beschä6igte“ tätig werden. Wenn 

eine Kommune zu Aktivitäten aufru6 (z. B. 

Müllsammelaktionen in Wald und Flur oder 

Restaurierung von Dorfgemeinscha6shäu-

sern) und diese organisiert, ist sie in der 

Unternehmerverantwortung und hat auch  

für Sicherheit und Gesundheitsschutz Sorge 

zu tragen. Klarheit über die übertragenen 

Aufgaben ist hier eine wichtige Vorausset-

zung, um angemessene Unfallverhütung 

betreiben zu können. 

 

Personen sind „wie Beschä6igte“ tätig, 

wenn die nachstehenden Kriterien insge-

samt gegeben sind:

• bei Tätigkeiten von wirtscha6lichem  

 Wert (keine bloße Gefälligkeitshand- 

 lung)

• wenn sie einem fremden Unternehmen  

 dienen, nicht dem Ausführenden selbst

• wenn die Tätigkeiten dem wirklichen  

 oder mutmaßlichen Willen des Unter- 

 nehmers entsprechen

• wenn ähnliche Umstände vorliegen  

 wie bei einer Tätigkeit in einem  

 Beschä6igungsverhältnis, wenn sie  

 nicht auf einer Sonderbeziehung  

 wie Mitgliedscha6, Verwandtscha6  

 o. Ä. beruhen

 

 

Im o^ziellen Au6rag oder eher privat  

unterwegs? 

Zwischen den klar durch ö\entliche Unter-

nehmen beau6ragten Aktivitäten und reiner 

Eigeninitiative gibt es eine Grauzone, die  

vor allem durch informelle Kontakte und 

Beziehungen vor Ort geprägt ist. Absprachen 

zwischen Okziellen und Bürgern werden 

getro\en, die in Aktivitäten münden. Auch 

hier ist Sorgfalt anzuraten, wem Aufgaben 

mit erheblichem Gefahrenpotenzial über- 

lassen werden.

Landscha6spflegerische Tätigkeiten im Sinne 

des Naturschutzes gehen beispielsweise  

mit Leitern, Motorsägen, Freischneidern oder 

ähnlichen Arbeitsmitteln einher. Letztlich 

werden im schwerwiegenden Schadensfall 

die Bedingungen des Einzelfalls geprü6, um 

über den gesetzlichen Unfallversicherungs-

schutz zu entscheiden und ggfs. die Verant-

wortung für unterlassene Schutzmaßnahmen 

zu ermitteln.

Sicherungsmaßnahmen gegenüber Dritten

Des Weiteren ist zu prüfen, inwieweit es im 

Rahmen bürgerscha6lichen Engagements  

zu Regelungs- und Aufsichtspflichten einer 

ö\entlichen Einrichtung gegenüber Dritten 

kommt. Arbeiten in der Nachbarscha6 von 

ö\entlichen Verkehrswegen sind ein Beispiel 

hierfür. Hier können Sicherungsmaßnahmen 

erforderlich sein, die beantragt, organisiert 

und durchgeführt werden müssen. Die Kom-

mune oder Landesdienststelle verbleibt 

wegen ihrer Auswahlverantwortung in der 

Verkehrssicherungspflicht gegenüber Dritten 

(z. B. Verkehrsteilnehmer), wenn sie Ehren-

amtliche mit den Arbeiten beau6ragt.

Gemeinnützige Vereine oder Bürgerinitia- 

tiven betreiben teilweise bisher ö\entliche 

Einrichtungen mit eigenen Mitteln (oder 

auch mit Zuschüssen der ö\entlichen Hand) 

weiter, etwa Museen oder Schwimmbäder. 

Hier entscheiden die vertraglichen Verein-

barungen über die Verantwortlichkeiten. 

Sobald die Trägerorganisation (Verein oder 

Initiative) hauptamtliches Personal beschäf-

tigt, gelten für sie die Unternehmerpflichten. 

Es sind jedoch auch Mischformen aus haupt- 

und ehrenamtlicher Tätigkeiten zu erwarten, 

bei denen die Rollenverteilung nicht genau 

geklärt ist. Die Kommune kann reiner Ver-

mieter sein oder aber Au6raggeber. Im ersten 

Fall liegt die Verantwortung für bauliche und 

technische Sicherheit bei ihr, im zweiten  

Fall auch die Auswahlverantwortung für einen 

geeigneten Partner als Betreiber.

Prävention für ehrenamtliches und  
bürgerscha6liches Engagement
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Gesetzliche Unfallversicherung für Bürgerscha:lich Engagierte in Nordrhein-Westfalen

Zuständigkeit der  
Unfallkasse NRW

Kra6  
Gesetzes 
(SGB VII)

Kra6 
Satzung

Freiwillig 
auf Antrag

Erläuterungen

Organisationen zur Hilfe  
in Unglücksfällen (ASB, JUH, 
MHD, DLRG, Feuerwehren) 
oder im Zivilschutz 
Ausnahme: Tätigkeit für am-
bulante und stationäre Ein-
richtungen/Dienste des ASB, 
JUH und MHD = BGW,Tätigkeit 
für DRK = BGW/UK Bund, 
Tätigkeit für THW = UK Bund

 •

Versicherte erhalten auch  
Ersatz von Sachschäden, 
wenn kein anderer ö\entlich-
rechtlicher Anspruch besteht

Einzelhelfer bei Unglücks- 
fällen, Lebensretter, Not-
helfer

•
Versicherte erhalten auch 
Ersatz von Sachschäden

Personen, die zur Unterstüt-
zung einer Diensthandlung 
herangezogen werden

•
Versicherte erhalten auch 
Ersatz von Sachschäden

Blutspender, Organspender

•

UK NRW ist zuständig bei  
Spende in ö\entlichen  
Krankenhäusern,
BGW ist zuständig bei  
Spende in privaten  
Krankenhäusern,  
UK Bund ist zuständig bei 
Blutspendediensten

Unentgeltliche Hilfe für 
ö\entliche Einrichtungen 
(„arbeitnehmerähnliche 
Personen“, z. B.: Mitwirkung 
bei Säuberungsaktionen, Un-
terstützung von Lehrkrä6en 
bei schulischen Veranstal-
tungen, Mithilfe bei Renovie-
rungsarbeiten in ö\entlichen 
Einrichtungen, Kitas oder 
Schulen, Engagement in der 
Flüchtlingshilfe)

•

Personen bei der Verfolgung 
von Stra6ätern und Personen, 
die sich zum Schutz wider-
rechtlich Angegri\ener ein-
setzen

•

Versicherte erhalten auch 
Ersatz von Sachschäden

Zuständigkeit der  
Unfallkasse NRW

Kra6  
Gesetzes 
(SGB VII)

Kra6 
Satzung

Freiwillig 
auf Antrag

Erläuterungen

Privatrechtliche Organi- 
sationen im Au6rag von 
Kommune und Land

•

Förderverein eines kom-
munalen Schwimmbades, 
Heimatverein bei der Orga-
nisation einer Veranstaltung 
im Au6rag der Kommune,
Krötensammlung im Au6rag 
der Kommune

Gewählte oder beau6ragte 
Ehrenamtsträger in gemein-
nützigen Organisationen 
(z. B. Vorstandsmitglieder in 
Vereinen), für die die UK NRW 
zuständig ist

•

Die UK NRW gewährt bei-
tragspflichtig Versicherungs-
schutz

Kommunale Mandatsträger,
Gemeinderats, Stadtverord-
nete/Gemeindevertreter

•

Mitglieder von Ausländer-,  
Jugend- oder Seniorenbeirä-
ten, Naturschutzbeau6ragte

•

Schö\en der Gerichte und 
Zeugen, Wahlhelfer •

Pflegepersonen von  
anerkannt pflegebedür6igen 
Menschen

•

Mitglieder der gewählten 
Elternvertretungen in Kinder-
tageseinrichtungen und 
Schulen

•
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Zuständigkeit der  
Unfallkasse NRW

Kra6  
Gesetzes 
(SGB VII)

Kra6 
Satzung

Freiwillig 
auf Antrag

Erläuterungen

Unentgeltliche Tätigkeiten 
in Organisationen, die dem 
Allgemeinwohl verpflichtet 
sind, wenn die jeweilige 
Tätigkeit im Bundesland 
Nordrhein-Westfalen  
erbracht wird •

Voraussetzung: mindestens 
2 Personen (Organisation); 
De^nition der Gemeinwohl- 
orientierung: „Das Gesamt- 
interesse der staatlichen 
Gemeinscha6 oder eines 
Teils davon (Interessen einer 
Ortsgemeinscha6) muss 
betro\en sein, im Gegensatz 
zum bloßen Einzelinteresse“.                                                                           
Die UK NRW gewährt beitrags- 
freien Versicherungsschutz

Betreuerinnen und Betreuer 
nach dem Bürgerlichen  
Gesetzbuch: UK NRW für 
bestellte Betreuer, BGW  
für hauptamtliche/selbst- 
ständige Betreuer und  
Betreuungsvereine

•

Für bestellte Betreuer han-
delt es sich um ein Ehrenamt 
des Landes NRW.

Freiwilligendienste: 
UK NRW, wenn Einsatzstelle  
bei einem ö\entl. Träger,
BGW oder VBG, wenn  
Einsatzstelle in deren  
Zuständigkeit

•

Wunschoma/Wunschopa

•
„Arbeitnehmerähnliche  
Tätigkeit“ für den Privat-
haushalt

Schülerlotsen •

Zuständigkeit einer gewerb-
lichen oder landwirtscha6- 
lichen Berufsgenossenscha6

Kra6  
Gesetzes 
(SGB VII)

Kra6 
Satzung

Freiwillig 
auf Antrag

Erläuterungen

Landwirtscha6

•
Sozialversicherung für  
Landwirtscha6, Forsten  
und Gartenbau

Ö\entlich-rechtliche  
Religionsgemeinscha6en • Verwaltungs- 

Berufsgenossenscha6

Privatrechtliche Organisa- 
tionen im Au6rag von  
ö\entlich-rechtlichen  
Religionsgemeinscha6en

•
Verwaltungs- 
Berufsgenossenscha6

Leitungsfunktionen in an-
deren als oben aufgeführten 
anerkannt gemeinnützigen 
Vereinen

• •
Verwaltungs-Berufsgenos-
senscha6, Berufsgenossen-
scha6 für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege

Gremien und Kommissionen 
von Arbeitgeberorganisati-
onen, Gewerkscha6en und 
selbstständigen Arbeitneh-
mervereinigungen mit sozial- 
oder berufspolitischer Ziel-
setzung

• •

Verwaltungs- 
Berufsgenossenscha6

Parteien • • Verwaltungs- 
Berufsgenossenscha6

Krankenhausbesuchsdienste, 
(z. B. Grüne Damen) mit oder 
ohne Rechtsform, wobei je- 
doch ein gewisser Organisa- 
tionsrahmen (z. B. Einsatz-
pläne, Besprechungen) ge-
geben sein muss.

•

Berufsgenossenscha6  
für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege

Anti-Rost-Initiativen

•
Berufsgenossenscha6  
für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege

Weitere Informationen: www.engagiert.in.nrw.de 

www.ecard-nrw.de 

www.nrw.de 

www.engagiert-in-deutschland.de 

www.ehrenamtsportal.de

www.unfallkasse-nrw.de 

www.dguv.de  

www.uk-bund.de 

www.svlfg.de 

www.vbg.de 

www.bgw-online.de
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Privater Unfall- und Ha6pflicht- 
versicherungsschutz für Ehrenamtliche, 
hier: Landesversicherung NRW

Das Land Nordrhein-Westfalen hat für die 

ehrenamtlich Tätigen eine Unfall- und Ha6-

pflichtversicherung abgeschlossen. Dieser 

private Versicherungsschutz grei6 ein, wenn 

die Voraussetzungen für den Versicherungs-

schutz in der gesetzlichen Unfallversiche-

rung nicht erfüllt sind oder die Leistungen 

der gesetzlichen Unfallversicherung geringer 

ausfallen als die, die der abgeschlossene 

Versicherungsvertrag vorsieht. Dies ist vor 

allem bei Sachschäden der Fall. Nähere 

Informationen zu dieser Landesversiche-

rung, die jeweiligen Schadensanzeigen und 

die Kontaktdaten der Ansprechpartner des 

beau6ragten Versicherungsdienstes sind  

auf der folgenden Internetseite verfügbar: 

www.engagiert-in-nrw.de.
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